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(54)  Düsenbalken  an  einer  Vorrichtung  zur  Erzeugung  von  Flüssigkeitsstrahlen 

(57)  Der  Düsenbalken  an  einer  Vorrichtung  zur 
Erzeugung  von  Flüssigkeitsstrahlen  zur  Strahlverflech- 
tung  der  Fasern  einer  entlang  des  Balkens  geführten 
Faserbahn,  besteht  aus  einem  sich  über  die  Arbeits- 
breite  der  Faserbahn  erstreckenden  Oberteil  und  einem 
flüssigkeitsdicht  daran  befestigten  Unterteil.  In  dem 
Oberteil  ist  über  seine  Länge  eine  Druckkammer  ange- 
ordnet  ist,  der  die  unter  Druck  stehende  Flüssigkeit  z.  B. 
stirnseitig  zugeführt  ist.  Parallel  dazu  mit  einer  Zwi- 
schenwandung  ist  eine  Druckverteilkammer  vorgese- 
hen  ist,  die  mit  der  Druckkammer  über  in  der 
Zwischenwandung  angeordnete  Flüssigkeitsdurchfluß- 
bohrungen  verbunden  ist.  An  dem  Unterteil  ist  ein 
Düsenblech  mit  den  Bohrungen  für  die  Düsen  flüssig- 
keitsdicht  gelagert.  Um  eine  bessere  Vergleichmäßi- 
gung  der  in  die  Druckverteilkammer  einströmenden 
Druckflüssigkeit  zu  erzielen,  läuft  die  Druckverteilkam- 
mer  an  dem  den  Flüssigkeitsdurchflußbohrungen 
gegenüberliegenden  Bereich  in  einen  gegenüber  dem 
Querschnitt  der  Druckverteilkammer  schmalen  Schlitz 
aus,  der  auf  die  Bohrungen  des  Düsenblechs  ausmün- 
det.  Das  Düsenblech  ist  mittels  eines  abdichtenden  O- 
Rings  flüssigkeitsdicht  gelagert.  Dieser  O-Ring  ist  ohne 
Demontage  des  Unterteils  vom  Oberteil  auszutau- 
schen. 
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GEBUHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprucne. 

j—  I  Alle  Anspruchgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschrieben  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
LJ  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. □  

Nur  ein  Teil  der  Anspruchgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschrieben  Frist  entrichtet.  Der 
n   vorliegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 

erstellt. 

□  

nämlich  Patentansprüche: 

Keine  Anspruchgebühren  wurden  innerhalb  der  vorgeschrieben  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  erste  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELENDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung;  sie  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von 
Erfindungen,  nämlich 

Siehe  Anlage  B 

|«g  Alle  weiteren  Recherchengebuhren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 

_   Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebuhren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der 
LJ  vorliegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebuhren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Fnst  entrichtet.  Der 
vorliegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebuhren  entrichtet  worden  sind. 

nämlich  Patentansprüche: 
Kein  der  weiteren  Recherchengebuhren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 

C3  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in 
der  Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen, 
nämlich  Patentansprüche: 
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MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  dar  Racharchanabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den  Anforderungen 
an  die  Einthal  Uichtkeit  der  Erfindung;  sie  enthalt  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von  Erfindungen, 
nämlich: 

1  .  P a t e n t a n s p r ü c h e   1 - 1 2 :  
D r u c k v e r t e i l k a m m e r   für   g l e i c h m ä s s i g e r   B e a u f s c h l a g u n g  
für   W a s s e r d r u c k  

2.  P a t e n t a n s p r ü c h e   1 3 - 1 7 :  
L e i c h t   a u s t a u s c h b a r e   D ü s e n p l a t t e  
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